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BEKANNTMACHUNG
der Stadt Königswinter über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl des 18. Deutschen Bundes-
tages am 22. September 2013

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der Stadt Kö-
nigswinter wird in der Zeit vom 02. September 2013 bis 04. September 2013
von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, am 05. Septem-
ber 2013 von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr und
am 06. September 2013 von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr in der Stadt Königswin-
ter, Wahlamt, Drachenfelsstr. 4, Besprechungszimmer, 53639 Königswinter für
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der zu
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern
ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der Daten von
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er/
sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrah-
mengesetzes entsprechenden Vorschriften der Landesmeldegesetze eingetra-
gen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Wählen kann nur, wer in
das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während
der Einsichtsfrist, spätestens am 06. September 2013 bis 12:30 Uhr, beim
Bürgermeister der Stadt Königswinter, Wahlamt, Drachenfelsstr. 4, Bespre-
chungszimmer, Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis
spätestens zum 01. September 2013 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu
sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Ge-
fahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen wer-
den und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt ha-
ben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 98 – Rhein-Sieg-
Kreis II (Städte und Gemeinden Alfter, Bad Honnef, Bornheim, Mecken-
heim, Rheinbach, Sankt Augustin, Swisttal und Wachtberg) durch Stimm-
abgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder
durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 jede/r in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,

5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r,

a. wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr Verschulden die An-
tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der
Bundeswahlordnung (bis zum 01. September 2013) oder die Einspruchs-
frist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlord-
nung (bis zum 06. September 2013) versäumt hat,

b. wenn sein/ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der An-
tragsfrist (§18 Abs. 1 Bundeswahlordnung) oder der Einspruchsfrist (§ 22
Abs. 1 Bundeswahlordnung) entstanden ist,

c. wenn sein/ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden
und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur
Kenntnis der Stadt Königswinter gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberech-
tigten bis zum 20. September 2013, 18:00 Uhr, beim Wahlamt der Stadt Kö-
nigswinter mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Eine tele-
fonische Antragstellung ist nicht möglich.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlrau-
mes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht,
kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl, (21.
September 2013) 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den
unter Nr. 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung
eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage 15:00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachweisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. Ein/e behinderte/r
Wahlberechtigte/r kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte einen amtlichen
weißen Stimmzettel des Wahlkreises
blauen Stimmzettelumschlag
roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzu-
senden ist
und ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur
möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Wahlbehörde vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die
bevollmächtigte Person auszuweisen.

Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt diesen
in den jeweils besonderen amtlichen (blauen) Stimmzettelumschlag, der zu ver-
schließen ist, unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an
Eides Statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein zusammen mit dem (blauen)
Stimmzettelumschlag in den amtlichen (roten) Wahlbriefumschlag und verschließt
den Wahlbriefumschlag.
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und
dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht.
Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne beson-
dere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich
befördert. Sie können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abge-
geben werden.

Königswinter, den 20. August 2013 Stadt Königswinter
Der Bürgermeister
(gez.) Peter Wirtz

Amtliche Bekanntmachungen

Aktuelle Tipps und Informationen finden Sie
in unseren Sonderveröffentlichungen.

Sie hat 50000 Negative im Archiv
Gespräch am Wochenende: Helga Welter arbeitet seit 50 Jahren als Fotografin in Aegidienberg

K aum zu glauben, aber in ei-
nem ehemaligen Kuhstall
begründete Helga Welter

vor exakt 50 Jahren mit ihrem Fo-
togeschäft ihre Selbstständigkeit.
Über die Anfänge und die Ent-
wicklung sprach mit der gelernten
Fotografin und engagierten Ge-
schäftsfrau Claudia Sülzen.

Wie kam es damals zur Grün-
dung Ihres Geschäftes?

Helga Welter: Ich war verheiratet,
hatte zwei Kinder von einem und
zwei Jahren. Und mein Mann
musste dienstmäßig in eine neue
Wohnung nach Aegidienberg zie-
hen. Da es zu mühsam war, jeden
Tag bei Wind und Wetter mit dem
Moped nach Honnef, wo ich sei-
nerzeit noch als Fotografin ange-
stellt war, zu fahren, nachdem ich
die Kinder morgens im Kindergar-
ten hatte, kam der Gedanke auf:
Was soll ich arbeiten?

Die Lösung lag nicht fern und
war doch ungewöhnlich?

Welter: Am Aegidiusplatz stand
ein Kuhstall mit angrenzender
Waschküche der Gastwirtschaft
Cremerius. Kurzerhand fragte ich
den Wirt, ob ich diesen Stall mie-
ten könne. Nach kurzer Verwun-
derung stimmte er dem zu. Mein
Mann und mein Bruder schmie-
deten Pläne. Ich fuhr mehrmals
nach Siegburg zumBauamt, bis ich
die Baugenehmigung erhielt. Ein-
fach und unkompliziert, mit heute
kein Vergleich. Den genehmigten
Bauantrag habe ich noch.

Wie waren die Reaktionen?
Welter: Das war natürlich ein be-
sonderes Ereignis. Erinnern kann
man sich daran sehr gut, auch an
die Skepsis vieler Bürger, ob ein
Fotogeschäft in Aegidienberg Sinn
macht. Ereignisse gab es sehr vie-
le, aber immer positiv. Undwas die
Entwicklung meines Geschäftes

anging, konntemich so leicht auch
keiner erschüttern.

Ihre erste Anschaffung war eine
Kamera?

Welter: Meine erste Errungen-
schaft für die Selbstständigkeitwar
eine Leica M 2, obwohl sie für da-
malige Verhältnisse sehr teuer
war. Aber ich war gewohnt, mit
der Leica zu fotografieren, da gab
es keine Alternative. Ich habe die
Leica heute noch.

Ihr Archiv ist riesig?

Welter: Ich habe circa 50 000 Ne-
gative archiviert. Aegidienberg hat
sich seit Gründung des Geschäftes
extrem entwickelt. Damals hatte
der Ort etwa 1700 Einwohner,
heute sind es rund 7300 Einwoh-
ner. Und viele Entwicklungen ha-
be ich begleiten dürfen.

Beim Fotografieren alleine blieb
es aber nicht?

Welter: Da ein Fotogeschäft allei-
ne nicht Bestand haben konnte,
habe ich ein Reisebüro dazu ge-
nommen, später dann Spielwaren,

Schreibwaren, Tabakwaren und
Zeitschriften. Und als im Jahr 2000
in Aegidienberg die Post schloss,
haben wir zusätzlich einen Post-
shop errichtet, mittlerweile natür-
lich am neuen Standort an der
Mark-Hövel-Straße.

An Ruhestand ist nicht zu den-
ken?

Welter: Wenn es meine Gesund-
heit erlaubt, will ich weiter arbei-
ten, so lange es geht. Mein Sohn,
der das Geschäft übernehmen soll,
ist Schwimmmeister bei der Stadt
Köln. Wenn ich aufhören muss,
würde auch er seinen Job aufge-
ben. Aber das steht noch nicht zur
Debatte.

Wie lautet ihr Fazit im Jubilä-
umsjahr?

Welter: Ich war immer zufrieden,
habe mir meine gute Laune be-
wahrt, das ist wichtig. Vor allem
aber: Ich arbeite sehr gerne und
freue mich, dass es von den Kun-
den immer ein nettesWort gibt.

Alles im Blick, auch nach 50 Jahren: Helga Welter mit ihrer Leica M2,
der ersten Anschaffung für ihre Selbstständigkeit. FOTO: FRANK HOMANN

Zur Person

HelgaWelterwurdeam22.August
1936geborenals jüngstesKind ihrer
ElternnachsiebenälterenBrüdern.
DerVaterbesorgte ihr eine Lehreals
Schneiderin.DemeigenenBerufs-
wunsch folgend,bewarbsie sich
abermit Erfolg als Fotografin, be-
gannam1.August1952dieAusbil-
dung. 1957heiratete sie, 1960zog
dienunvierköpfigeFamilienach
Aegidienberg.HelgaWeltermachte
sich selbstständig, umFamilieund
Beruf besser vereinenzukönnen.
1971baute ihrVermieterneu, das
Geschäftwuchs. 1982warderUm-
zug inseigeneHaus,Mark-Hövel-
Straße. Seit fast 25 Jahren istHelga
Welter imBürgerblockaktiv, ebenso
imBürgervereinundseit 1990 im
KulturvereinBürgerhaus. suc

Leserbrief

Bürgerbefragung würde zugunsten des Windparks ausgehen
Antwort auf die Leserbriefe von
Herrn Siebert und Herrn Sterk
vom 22.August auf Werner Eus-
kirchens Leserbrief vom 21. Au-
gust zu den geplanten Windrä-
dern auf dem Asberg.

Es wird sehr deutlich, dass der ei-
gentliche Ablehnungsgrund die
subjektive Optik derer ist, deren
Blick vom häuslichen Wohnzim-
mer oder Grillplatz beeinflusst
werden wird. Nur darum geht es
den Gegnern in Wahrheit, wenn
sie „vom Kampf um den Erhalt un-
serer einzigartigen Landschaft“
sprechen. Die Kritik am EEG (Er-
neuerbare-Energien-Gesetz) mag
sicher in Teilen berechtigt sein.
Aber das ist die Realität, der man
sich stellen muss. Jede neue Tech-
nologie verursacht Umstellungs-
kosten. Dies gilt insbesondere
dann, wenn die politische Ent-
scheidung, ganz auf Atomkraft zu

verzichten, parteiübergreifend für
Deutschland getroffen wurde.Wer
sonst als der Bürger wird denn die-
se Umstellungskosten letztlich be-
zahlen? Sicher nicht die Stromin-
dustrie. Wie naiv sind die Gegner
eigentlich?
Ist es da nicht konsequent, statt

nur die Mängel zu beklagen, die
Vorteile zu nutzen? EEG-Umlage
zahlen wir in jedem Fall. Damacht
es doch Sinn, als direkt am System
Beteiligte davon zu profitieren.
Und Windanlagen vor Ort sind al-
lemal wirtschaftlicher als Off-Sho-
re-Anlagen oder die Versparge-
lung ganzer Regionen im Nordos-
ten der Republik. Denn dass der
Transport von Energie noch zu
dramatisch teuren Leitungskosten
in Form von Baukosten, Grund-
stücksentschädigungskosten bis
hin zu Enteignungen führen wird,
ist abzusehen. Vielleicht sollten
die Gegner, die jahrzehntelang

große Waldflächen für ihre Wohn-
bebauung (Breite Heide) und die
Ansiedelung von Industriebetrie-
ben abgeholzt haben, auch mal
daran denken, dass die Rhein-
schienenbewohner ohnehin schon
gebeutelt sind durch den Lärm von
B9, B42 sowie den rechts- und
linksrheinischen Bahnverkehr.
Es hat mit Neid nichts zu tun,

auf wirtschaftliche Erfolge in
Nachbargemeinden hinzuweisen.
Bei allem Respekt, die üppige Fi-
nanzausstattung von Windhagen,
Vettelschoß und anderen Bergge-
meinden hat weniger mit politi-
schen Entscheidungen als mit dem
Können und der Risikobereit-
schaft einiger weniger Unterneh-
merpersönlichkeiten zu tun. Aber
selbst wenn im Rheintal politische
Fehler gemacht worden sein soll-
ten, kann das keine Begründung
dafür sein, heute einen neuen Feh-
ler zu machen, indem man auf die

Realisierung von ökologisch und
ökonomisch sinnvollen Projekten
verzichtet. Wie sollten unsere
Kommunalpolitiker das denn an-
gesichts fehlender Mittel für
Schwimmbad, Straßensanierung
und andere Infrastrukturmaßnah-
men begründen. Etwas Solidarität
wäre da schonwünschenswert!
Eine Bürgerbefragungwürde bei

Abwägung aller Aspekte mit Si-
cherheit eindeutig zugunsten der
Windparkanlage Asberg ausge-
hen! Ich begrüße es ausdrücklich,
dass Kommunalpolitiker klar zum
Ausdruck bringen, wofür sie ste-
hen. Die Vertretung der Interessen
der Bürger der Verbandsgemeinde
Unkel als „Verquickung privat-
wirtschaftlicher Interessen mit
politischen Ämtern“ abzuqualifi-
zieren ist schon eine ziemliche
Unverschämtheit und entbehrt
jeglicher Realität.

Werner Euskirchen, Unkel

Bei uns zu Hause

l AEGIDIENBERG. Dieser Schul-
weg kann sich sehen lassen:
Pünktlich zu dem amMittwoch, 4.
September, anstehenden Beginn
des Schuljahres haben die ange-
henden i-Dötzchen der evangeli-
schen Kindertagesstätte Wur-
zelkinder Aegidienberg ihren
künftigen Weg zur Theodor-
Weinz-Grundschule verschönert.
Die Chrysanthemen sollen die
„Wackelzähne“ an den richtigen
Schulweg erinnern.
Das Projekt „Mein Schulweg soll

schöner werden“ hat damit neben
dem optischen auch einen ganz
praktischen Nutzen: Kinder ver-
stehen Verkehrsräume besser und
nutzen sie sicherer,wenn sie selbst
dabei aktiv geworden sind. Der
Stadtelternrat Bad Honnef finan-
zierte die Blumen aus Einnahmen
eines Kinderfestes im Juni. suc

BlumenspendealsWegweiser:VertreterinnendesStadtelternratsund
die „Wackelzähne“ freuen sich über die bunte Anpflanzung. REPRO: GA

Zum Kloster
Eberbach

Heimatverein besucht
den Rheingau

RHEINBREITBACH. Kloster
Eberbach nahe Eltville ist Ziel des
Rheinbreitbacher Heimatvereins
am Samstag, 14. September. Der
Bus startet um 8.15 Uhr am Feu-
erwehrgerätehaus, Bürresheimer
Straße. Wer das ehemalige Zister-
zienserkloster im Rheingau mit
seinen romanischen und frühgoti-
schen Bauwerken besuchen will,
sollte sich bis Montag, 9. Septem-
ber, bei Bernd Hamacher, %
0 22 24/94 11 07, oder Heike Riz-
nar, % 9 01 01 97, anmelden. Die
Teilnahme kostet für Fahrt und
Eintritt mit Führungen 22 Euro,
Jugendliche zahlen 15 Euro. khd
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